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Rechte des geistigen Eigentums und Distributed-Ledger-
Technologie 

mit einem Schwerpunkt auf NFT-Kunst und tokenisierte 
physische Kunstwerke 1  

Durch Anwendungen, die auf der Distributed-Ledger-Technologie (DLT) basieren, werden zahlreiche rechtliche 
Fragen aufgeworfen, darunter althergebrachte ebenso wie neue Fragen zu den Rechten des geistigen 
Eigentums, insbesondere dem Urheberrecht.  

Was die Anwendung der geltenden Rechtsvorschriften auf NFT betrifft, werden abgesehen von den 
Vorschriften über geistiges Eigentum auch in anderen Bereichen (z. B. im Eigentumsrecht) interessante Fragen 
aufgeworfen. Hier könnte die Weiterentwicklung von Geschäftsmodellen auf diesem Gebiet durch eine 
Harmonisierung wahrscheinlich gefördert werden. Zum Beispiel ist es nach dem in zahlreichen europäischen 
Ländern herrschenden Verständnis schwierig, Token den Rechtsbegriffen und Vorschriften des 
Eigentumsrechts zuzuordnen. Außerdem ist der Grundsatz des Rechts der belegenen Sache (lex rei sitae) aus 
dem internationalen Privatrecht ungeeignet, wenn es um die Distributed-Ledger-Technologie geht. 
Angesichts der Werte, um die es geht, ist es offenbar nötig, NFT wie Eigentum zu schützen, wie an 
Gerichtsverfahren im Ausland ersichtlich wurde. 

Da manchmal kleine technische Einzelheiten in der rechtlichen Bewertung einer DLT-Anwendung einen 
Unterschied ausmachen können, müssen die Begriffsbestimmungen, die am Ende für Regelungen 
herangezogen werden könnten, sorgfältig ausformuliert werden. Ein Beispiel dafür ist die anstehende 
Verordnung über Märkte für Kryptowerte und die darin enthaltene Begriffsbestimmung für „Kryptowerte“, die 
unter bestimmten Voraussetzungen auch Auswirkungen auf bestimmte Arten von NFT haben könnte. 

Durch NFT können sich mannigfaltige Chancen ergeben: 

Digitale Kunstwerke werden durch NFT einzigartig und erhalten so einen Wert.  

Künstler erhalten durch NFT neue Verwertungschancen.  

                                                             
1 Volltext der Studie in englischer Sprache: 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/737709/IPOL_STU(2022)737709_EN.pdf 

ABRISS 

In dieser Studie, die von der Fachabteilung Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten 
des Europäischen Parlaments auf Ersuchen des JURI-Ausschusses in Auftrag gegeben wurde, soll 
ein Überblick über die Rechte des geistigen Eigentums und die Distributed-Ledger-Technologie 
gegeben werden. Dabei soll der Schwerpunkt auf Fragen der Rechte des geistigen Eigentums in 
Verbindung mit NFT-Kunst und tokenisierten physischen Kunstwerken liegen. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/737709/IPOL_STU(2022)737709_EN.pdf
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Mit NFT/Smart Contract besteht die Möglichkeit, die Folgerechtsabgaben für Sekundärverkäufe vollständig zu 
automatisieren.  

Zwar sind bestimmte Phasen des NFT-Mintings mit Blick auf das Urheberrecht offenbar neutral und NFT nicht 
identisch mit den Werken, sondern nur deren Repräsentation, jedoch stellt das Anfertigen und Anbieten eines 
NFT, das ein urheberrechtlich geschütztes Werk repräsentiert, in den meisten Fällen eine Reproduktion und 
Bereitstellung dar, die der vorherigen Zustimmung des Urheberrechtsinhabers bedürfen. Der Handel von NFT 
auf NFT-Marktplätzen ist mit denselben klassischen Risiken von massiven Urheberrechtsverstößen verbunden 
wie der Handel auf allen anderen Marktplätzen auch. Jedoch kann die Durchsetzung bestimmter Ansprüche, 
wie zum Beispiel auf Unterlassung oder Löschung, aufgrund des technischen Charakters von NFT infolge der 
Unveränderbarkeit der Blockchain schwierig sein. 

Im Hinblick auf NFT gibt es im Urheberrecht nach wie vor Grauzonen, insbesondere, was NFT, die physische 
Kunstwerke repräsentieren, betrifft:  

Wird die Reproduktion eines Kunstwerks genutzt, um ein tokenisiertes physisches Kunstwerk anzubieten, das 
nach nationalen Urheberrechtsgesetzen, die für den Verkauf von physischen Kunstwerken gelten, 
Urheberrechtsbeschränkungen unterliegt (Beschränkung im Hinblick auf die Abbildung in Katalogen, Artikel 5 
Absatz 3 Buchstabe j Urheberrechtsrichtlinie)? 

Ist das Folgerecht anwendbar, wenn ein NFT, das ein physisches Kunstwerk repräsentiert, verkauft wird? 

Was Grauzonen dieser Art betrifft, so lässt sich feststellen, dass in der Europäischen Union durch ein 
harmonisiertes Konzept das Wachstum von Unternehmen, die NFT einsetzen, gefördert werden könnte. 

Abgesehen von den Chancen im Zusammenhang mit NFT werden durch die Distributed-Ledger-Technologie 
weitere potenzielle Chancen in den Bereichen Rechteverwaltung, Pirateriebekämpfung und Registrierung der 
Rechte des geistigen Eigentums eröffnet.  

Eine der Chancen der Distributed-Ledger-Technologie nicht nur für den Kunstbereich, sondern für alle 
Bereiche, in denen geistiges Eigentum relevant ist, besteht darin, dass die Rechtsinhaberschaft wie auch 
Lizenzen für alle Nutzer einer Blockchain transparent und zugänglich gemacht werden können. Dadurch 
könnten Recherchen im Zusammenhang mit Ketten von Rechtstiteln erleichtert und die Arbeit von 
Verwertungsgesellschaften effizienter gestaltet werden. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die 
Rechtsinhaberschaft an einem Eingangspunkt geprüft wird. 

Darüber hinaus ergeben sich durch die DLT Chancen bei der Bekämpfung von Piraterie. Auf bestimmten 
Marktplätzen wird die DLT bereits genutzt, um Luxuswaren zu authentifizieren. 

Die vorläufigen Feststellungen aus dieser Studie im Hinblick auf die Unionsvorschriften über geistiges 
Eigentum lassen sich wie folgt zusammenfassen:  

In der Studie wird festgestellt, dass für die Unterstützung von DLT-Anwendungen wie NFT weniger die 
Vorschriften über geistiges Eigentum maßgeblich sind, sondern vielmehr – zumindest insofern bestimmte 
Arten von NFT betroffen sind – die Rechtsvorschriften über Banken, Steuern oder – spezifischer – 
Kryptotechnologie, in denen Kryptowährungen und andere Kryptowerte behandelt werden.  

Die Frage des Schutzes des geistigen Eigentums – bzw. der Verletzung des geistigen Eigentums – an 
spezifischen tokenisierten, also mit einem Distributed Ledger verbundenen Inhalten, ist den Fragen, die seit 
der Frühzeit des Internet gestellt werden, in rechtlicher Hinsicht sehr ähnlich, auch wenn sich dadurch neue 
Herausforderungen ergeben.  

Tokenisiert jemand ein digitales Werk, das von jemand anderem geschaffen wurde, so stellt die Tokenisierung 
selbst keine Urheberrechtsverletzung dar, wenn das Minting „außerhalb der Blockchain“ erfolgt. In den meisten 
Fällen stellt allerdings die Erstellung der Quelle, die dem eigentlichen Minting vorausgeht, eine Reproduktion 
dar. Zudem kann durch die Online-Anzeige des Werks als Token, selbst in Miniaturdarstellung, eine 



IPOL | Fachabteilung Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten 
 

 3 

Urheberrechtsverletzung begründet werden, wenn der Urheber nicht vorher seine Zustimmung gegeben hat. 
Schlussfolgernd lässt sich also feststellen, dass mit NFT, die ohne die Zustimmung des Urhebers des zugrunde 
liegenden Werks erzeugt werden, im Allgemeinen gegen das Urheberrecht des Erschaffers verstoßen wird, 
sofern das zugrunde liegende Werk urheberrechtlich geschützt ist.  

Infolgedessen steht auf den meisten NFT-Marktplätzen pragmatischerweise eine Funktion für entsprechende 
Meldungen und zum Entfernen zur Verfügung.  

Darüber hinaus stehen durch das Urheberrecht Rechtsbehelfe zur Verfügung. 

Es kann also festgehalten werden, dass die Rechteinhaber durch die geltenden EU-Vorschriften über geistiges 
Eigentum die materiellen Rechte und Ansprüche haben, um sich gegen Verletzungen in Verbindung mit NFT 
zu verteidigen. Jedoch ist darauf hinzuweisen, dass die nationalen Gesetze der EU-Mitgliedstaaten nicht 
vollständig harmonisiert sind. Daher kann sich die Behandlung von Fragen des geistigen Eigentums im Hinblick 
auf NFT in den einzelnen EU-Mitgliedstaaten leicht unterscheiden.  

Insgesamt besteht die größte Herausforderung für Marken- und Urheberrechtsinhaber im Zusammenhang mit 
Verstößen in der Erkennung und Durchsetzung. Hierfür könnte der Einsatz von künstlicher Intelligenz/Upload-
Filtern – möglichst auf selbstregulierender, freiwilliger Basis – nützlich sein. Ohne Werkzeuge dieser Art wäre 
die Erkennung von Verstößen äußerst schwierig.  

Was die Durchsetzung betrifft, ergeben sich durch den dezentralen Charakter von DLT Fragen hinsichtlich des 
anwendbaren Rechts, der gerichtlichen Zuständigkeit und der zuständigen Behörden. Außerdem ist die 
Durchsetzung in Fällen, in denen die Identität des Rechtsverletzers unbekannt ist, aus praktischer Sicht 
schwierig. Dies ist ein weiteres Argument für technische Lösungen, durch die Verstöße von vornherein 
verhindert werden. 

Auch wenn Urheber durch NFT die Möglichkeit haben, ihre Werke direkt an die Öffentlichkeit zu verkaufen und 
weitere Lizenzzahlungen durch Smart Contracts zu regeln, werden die erwähnten Verwertungsgesellschaften 
nach wie vor gebraucht. Deren Arbeit kann durch DLT erleichtert werden, wenn eine Erstinstanz auf 
europäischer Ebene die Urheberschaft eines Werkes verifiziert, bevor der damit verbundene Rechtestatus in 
die Blockchain eingetragen werden kann. Nur wenn eine derartige Erstinstanz geschaffen wird, können die 
Vorteile der Distributed-Ledger-Technologie im Hinblick auf die Authentizität und Unveränderbarkeit voll 
ausgeschöpft werden. 

Außerdem ist es wichtig, zu verstehen, dass der Käufer eines NFT grundsätzlich, ebenso wie beim Kauf eines 
Kunstwerks in der realen Welt, kein Urheberrecht an dem tokenisierten Werk, auf dem das NFT beruht, erwirbt 
und ohne die Genehmigung der Urheberrechtsinhaber und ohne Zahlung von Lizenzgebühren nicht 
berechtigt ist, das zugrunde liegende Werk auf eine andere Weise zu nutzen als nach den derzeit geltenden 
Vorgaben des Urheberrechts in Bezug auf die freie Nutzung/Einschränkungen zulässig ist. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen:  

Die Unionsvorschriften über geistiges Eigentum lassen sich im Zusammenhang mit NFT anwenden.  

Dass diese Vorschriften nicht vollständig harmonisiert sind, wird jedoch wahrscheinlich unter bestimmten 
Bedingungen unterschiedliche Situationen in den Mitgliedstaaten zur Folge haben. 

Was die Durchsetzung betrifft, so liegt es im eigenen Interesse der NFT-Marktplätze, Mechanismen 
bereitzustellen, mit denen verhindert wird, dass NFT angeboten werden, durch die das Urheberrecht verletzt 
wird. Für den Unionsgesetzgeber wird es wichtig sein, zu beobachten, welche Selbstregulierungsmechanismen 
sie einführen und wie wirksam diese sind. 
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